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VOLLMACHT

Hiermit erteile ich, Peter Mayer, geb. am 14. März 1971, wohnhaft Lietzenburger Straße 74, 10719
Berlin,

der Kanzlei Kanzlei Brezelmann & Partner, Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin, namentlich RA Dr.
Marcus Brezelmann sowie dessen Sozien und mit ihm verbundenen Rechtsanwälten

Vollmacht

mich in der Angelegenheit

Peter Mayer ./. Sparkasse Berlin
wegen Erstattung nicht autorisierter Zahlungsvorgänge
Streitwert: 12,295.00 €

zu vertreten. Die Vollmacht erstreckt sich auf alle mit dieser Angelegenheit zusammenhängenden
Verfahren und Rechtsstreitigkeiten, einschließlich:

1. Außergerichtliche Vertretung und Korrespondenz mit dem Gegner und Dritten

2. Vertretung in Schlichtungs- und Mediationsverfahren, insbesondere vor dem Ombudsmann der
Sparkassen

3. Erhebung und Zustellung von Klagen, Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln

4. Vertretung vor allen Gerichten aller Instanzen und Rechtszüge

5. Abschluss von Vergleichen und Empfangnahme von Geldern

6. Erteilung und Widerruf von Untervollmachten

7. Erhebung von Widerklagen und Anschlussrechtsmitteln

8. Vertretung in Zwangsvollstreckungsverfahren

9. Akteneinsicht und Abholung von Dokumenten bei Behörden und Gerichten

Die Vollmacht gilt im Innenverhältnis auch über den Tod des Vollmachtgebers hinaus (§ 672 BGB). Ein
Widerruf ist jederzeit möglich.

Berlin, den 3. Juni 2025
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_____________________________________________

Peter Mayer

(Mandant)
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MANDATSVERTRAG

(Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß §§ 611, 675 BGB)

zwischen

Peter Mayer, Lietzenburger Straße 74, 10719 Berlin
— nachfolgend „Mandant" —

und

Kanzlei Brezelmann & Partner, Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin
vertreten durch RA Dr. Marcus Brezelmann
— nachfolgend „Kanzlei" —

§ 1 Mandatsgegenstand

(1) Der Mandant beauftragt die Kanzlei mit der rechtlichen Beratung und Vertretung in der
Angelegenheit „Peter Mayer ./. Sparkasse Berlin" wegen Erstattung nicht autorisierter
Zahlungsvorgänge (Phishing-Schaden) in Höhe von 12,295.00 € nebst Nebenforderungen.

(2) Der Auftrag umfasst die außergerichtliche Geltendmachung, die Durchführung eines
Schlichtungsverfahrens beim Ombudsmann der Sparkassen sowie ggf. die gerichtliche Durchsetzung
der Ansprüche in erster und zweiter Instanz.

§ 2 Vergütung

(1) Die Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) in der jeweils
geltenden Fassung. Maßgeblicher Gegenstandswert ist der Betrag der geltend gemachten Forderung.

(2) Neben den gesetzlichen Gebühren werden Auslagen gemäß VV RVG Nr. 7000 ff. berechnet. Die
Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen.

(3) Ein Vorschuss in Höhe einer 1,3-Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG auf den
Gegenstandswert von 12,295.00 € wird mit Mandatserteilung fällig.

§ 3 Pflichten der Kanzlei

(1) Die Kanzlei verpflichtet sich zur sorgfältigen und gewissenhaften Bearbeitung des Mandats unter
Beachtung der geltenden Berufspflichten (BRAO, BORA, CCBE).

(2) Der Mandant wird über wesentliche Verfahrensschritte, Fristen und Termine unverzüglich informiert.

§ 4 Pflichten des Mandanten

(1) Der Mandant verpflichtet sich zur vollständigen und wahrheitsgemäßen Sachverhaltsschilderung
sowie zur zeitnahen Übermittlung aller verfahrensrelevanten Unterlagen.
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(2) Adressänderungen und sonstige Änderungen persönlicher Daten sind der Kanzlei unverzüglich
mitzuteilen.

§ 5 Kündigung

Das Mandatsverhältnis kann von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden
(§ 627 BGB). Die Vergütung für bis dahin erbrachte Leistungen bleibt hiervon unberührt.

§ 6 Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der DSGVO und dem BDSG. Eine
gesonderte Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO wurde dem Mandanten ausgehändigt.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Abbedingung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.

(3) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Berlin.

Berlin, den 3. Juni 2025

___________________________________ ___________________________________

Peter Mayer RA Dr. Marcus Brezelmann
(Mandant) (Kanzlei)


